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Erster Bürgermeister Robert Pfann eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Bau- und Umweltausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 07.12.2020 

 
Beschlossen Ja 10  Nein 0   
 
 

TOP  2 
Bauantrag über Errichtung von 10 barrierefreien und behindertenfreundli-
chen Wohnungen für Senioren auf der Fl.Nr. 71/8, Gemarkung Leerstetten, 
Am Privatweg 9 

 
Bauantrag über die Errichtung von 10 barrierefreien und behindertenfreundlichen Wohnungen 
für Senioren auf der Fl.Nr. 71/8 Gmkg Leerstetten, Am Privatweg 9 
 
Erläuterung zur Behandlung des Tagesordnungspunktes: 
 
Ein gleichlautender Tagesordnungspunkt wurde bereits in der Sitzung des Marktgemeinderates 
vom 30.06.2020 behandelt. Das Beschlussergebnis war, dass dem damals vorgestellten Bau-
antrag das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt wurde. Nachdem der nun eingereichte 
Bauantrag im Bereich des Maßes des Bauvorhabens wesentlich von der damaligen Planung 
abweicht, ist der Bauantrag neu zu behandeln. 
 
Zum Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung von 10 barrierefreien und behindertenfreundlichen 
Wohnungen für Senioren auf der Fl.Nr. 71/8, Gemarkung Leerstetten, Am Privatweg 9. Das 
vorhandene Wohngebäude soll abgetragen werden und das Grundstück sollte ursprünglich mit 
zwei Gebäuden bebaut werden. In einem zwischen den Hauptgebäuden liegenden Bereich war 
ein Treppenhaus mit Aufzug für den barrierefreien Zugang der 3 Wohnetagen geplant. Vorge-
sehen waren auf beiden Gebäuden drei Wohngeschosse. Das jeweils obere Geschoss als 
Penthouse. 
 
In der nun vorgelegten Planung verschmelzen die beiden Gebäude miteinander und ergeben 
mit einem Knick nur noch einen Wohnblock. Wobei auf dem kleineren nördlichen Teil des Ge-
bäudes auf das dritte Vollgeschoss zugunsten eines Gründachs mit Gefälledämmung verzichtet 
wird. Nur ein ungeordneter Teil dieses Daches (nördlicher Gebäudeteil) dient noch der größe-
ren Wohnung W9 als Dachterrasse. Der Aufzug ist nun im Gebäudekomplex integriert. Der Zu-
gang der Wohnungen in den oberen Geschossen erfolgt über Laubengänge, welche mit dem 
Aufzug bzw. einer Außentreppe erreicht werden. 
 
Planer und Bauherr bleiben für die erneute Antragsvorlage gleich. Auf die Begleitung eines 
Rechtsbeistandes wird entgegen der Vorlage zur Juni-Sitzung bei der erneuten Vorlage verzich-
tet. 
 
Beurteilung der Verwaltung: 
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Das vom Antrag betroffene Grundstück liegt im unbeplanten Innenbereich und wird daher nach 
§ 34 BauGB behandelt. Wesentliche Aussagen zur Beurteilung zukünftiger Bauvorhaben für 
diesen Bereich beinhalten die Absätze 1 und 2 des § 34 BauGB: 
„§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 
ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 
das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
(2) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in der auf Grund 
des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens 
nach seiner Art allein danach, ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig 
wäre; auf die nach der Verordnung ausnahmsweise zulässigen Vorhaben ist § 31 Absatz 1, im 
Übrigen ist § 31 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.“ 
 
Die Eigenart der näheren Umgebung (Art der baulichen Nutzung) entspricht einem allgemeinen 
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. Laut § 4 Abs. 2 Nrn. 1 u. 3 BauNVO sind Wohnungen zuläs-
sig. Die Festsetzung des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich ist zwar nicht maßgeblich 
für die Festlegung des Gebietscharakters, liefert aber ein entsprechendes Indiz auf ein allge-
meines Wohngebiet. Damit erfüllt das beantragte Vorhaben das Einfügen nach Art der bauli-
chen Nutzung. 
 
Das weitere wichtige Kriterium ist das Einfügen nach dem Maß der baulichen Nutzung in die 
Eigenart der näheren Umgebung. Wobei die nähere Umgebung sich aus dem Merkmal „Im Zu-
sammenhang bebaut“ ergibt. Dies erfordert eine tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung. 
Entscheidend ist weiter, dass die Fläche, auf dem das Vorhaben verwirklicht werden soll, einen 
Bestandteil des Bebauungszusammenhangs bildet. Dies gilt für den umliegenden Bereich so-
weit sich die Ausführung des Vorhabens auf ihn auswirken kann und soweit er seinerseits den 
bodenrechtlichen Charakter des zur Bebauung vorgesehenen Grundstücks prägt oder doch 
beeinflusst. Bei der über den Betrachtungsraum der Verwaltung hinausgehenden Umgebung 
kann dies nicht erkannt werden. Der Umgriff der zutreffenden „näheren Umgebung“ ist im anlie-
genden Lageplan dargestellt und entspricht der Anlage zur Vorlage im Juni 2020. 
 
Entgegen der Aussage des RA in der Vorlage zur Behandlung im Juni 2020, hat die Verwaltung 
die Beurteilung nach § 34 BauGB nicht wie angesprochen nach GRZ, sondern hauptsächlich 
nach der optisch wahrnehmbaren Kubatur der baulichen Anlage bzw. das Gesamtbild des Bau-
vorhabens beurteilt. 
 
Folgende Aussagen aus der Vorbemerkung im Februar waren Grundlage der Beurteilung: 
Obwohl die zu betrachtende nähere Umgebung eindeutig einem allgemeinen Wohngebiet zu-
zuordnen ist, kann zur Beurteilung des Maßes der baulichen Nutzung die Baunutzungsverord-
nung nicht unmittelbar herangezogen werden. Die Anwendung von Grundflächenzahl und Ge-
schossflächenzahl ist nur bedingt möglich und zwar wenn sich in der relevanten Umgebung 
gleich große und gleich geschnittene Grundstücke befinden. Dies ist in diesem Fall bei der nä-
heren Umgebung nicht gegeben. 
 
Abgestellt werden muss vielmehr insbesondere auf die absolute Grundfläche oder Geschoss-
fläche, auf die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der Gebäude. Letztlich maßgeblich ist 
also auch hier wieder die optisch wahrnehmbare Kubatur der baulichen Anlage. Weiterhin be-
deutet Einfügen bei der Betrachtung zum Maß der baulichen Nutzung, dass die Größe des Vor-
habens bereits einmal mit baurechtlicher Genehmigung vorhanden sein muss. 
 
Nachdem sich die Beurteilung des Maßes der baulichen Nutzung auch in der Vorbemerkung 
zur Juni 2020 Sitzung teilwiese auf die vergleichende Aufstellung des Planers (damals Anla-
genkonvolut 3) bezog wurde diese Aufstellung nun mit den neuen Maßen der Planung ergänzt. 
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Hier können auch die wesentlichen Änderungen der Maße der neuen Planung nachvollzogen 
werden. 
 
Folgende Fakten ergeben sich aus der Gegenüberstellung:  
 
Bei der GRZ I hat nach Berechnung des Planers das BV eine GRZ von 0,295 bisher 0,34. Die 
höchsten GRZ bei den vom Planer in der Liste genannten Grundstücken liegen bei 0,30 und 
zweimal 0,27. Damit würde die GRZ I des BV sich nun an die Umgebung anpassen. Bei der 
GRZ II vom Planer berechnet, ergibt sich nach wie vor eine größere GRZII als für die Umge-
bung. Für das BV errechnet sich eine GRZ II von 0,66 (bisher 0,79). Die höchste GRZ II im Um-
feld ergibt 0,58. Somit ist die GRZ II des BV um ca. 13 % höher als die größte GRZ II des Um-
feldes. Diesbezüglich wird von der Bauverwaltung noch darauf verwiesen, dass anders, wie 
vom Planer (Umfeld MD) gesehen, das BV in einem allgemeinen Wohngebiet liegt. Nach 
BauNVO ist hier eine GRZ von 0,4 vorgegeben. Plus der zulässigen 50 % Überschreitung für 
Nebenanlagen und Zuwegungen käme man auf eine GRZ II von 0,60. Die GRZ II des BV wäre 
nach der nun vorgelegten Planung um 0,06, also immer noch überschritten. Nachdem die Zah-
len nur ein Teil der Gesamtbetrachtung sind bleibt für die GRZ II ein negativer Aspekt.  
 
Im Vergleich der Geschossflächen BV = GFZ 0,68 (bisher 0,82) ist mit der nun vorgelegten Pla-
nung eine Annäherung der GFZ an die höchste der in der Liste genannte Grundstücke mit 0,59 
erfolgt. In Zahlen sind dies 0,09 bzw. ca. 15 % mehr beim BV. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass bei Anwendung der Baunutzungsverordnung eine GFZ von 1,2 zulässig wäre 
 
Als weiteren Faktor hat die Bauverwaltung die Kubatur des BV (ähnlich der Baumassenzahl = 
BMZ) und einige der dichter bebauten Grundstücke im Verhältnis zur Grundstücksfläche er-
rechnet. Auch hier ist zu sehen, dass sich die „BMZ“ des BV mit der neuen Planung (jetzt 1,94, 
bisher 2,56) nun der Umgebung anpasst. Die höchste im Bestand vorkommenden BMZ-Zahl 
von 1,99 wird nun sogar unterschritten. 
 
Sicherlich sind die vorgenannten Fakten nur Auslegungshilfen, zeigen aber, dass mit der Neu-
planung das Einfügen erreicht werden soll. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Fakten 
und der Außenwirkung mit der nun abgestuften Gebäudehöhe ist ein Einfügen erkennbar. 
 
In der Vergangenheit wurden bei Beurteilungen durch die Rechtsprechung hinsichtlich des Ver-
hältnisses der zu bebauenden Fläche zu der umgebenden Freifläche die Flächen für Garagen, 
Stellplätze und Zuwegungen als Verringerung der Freifläche gesehen. Nachdem nun doch ca. 
34 % (bisher 0,79) gärtnerische Flächen verbleiben nähert sich das Bauvorhaben auch für die-
sen Aspekt der näheren Umgebung an.  
 
Gebäudehöhe und Anzahl der Vollgeschosse werden eingehalten. Auch ergibt sich tatsächlich 
kein Kriterium, welches das geplante Flachdach ausschließt. Was aber optisch wahrnehmbar 
nicht in der Umgebung vorkommt ist, dass das dritte Vollgeschoss nicht im Dachgeschoss liegt. 
Im Gegenteil hat hier die volle Wandhöhe des 2. OG eine deutliche Außenwirkung. Durch den 
Entfall des 2. OG bei Haus B bei der Neuplanung wird diese Außenwirkung abgemildert. 
 
Die Anzahl der Wohneinheiten ist baurechtlich kein Kriterium, wirken sich aber auf die Anzahl 
der Stellplätze und somit auf die Freifläche aus. 
 
Es sind städtebauliche Spannungen zu erwarten, da die von dem geplanten Vorhaben ausge-
hende Bezugsfallwirkung zu einer Nachverdichtung in der näheren Umgebung führen kann. 
 
Im Abgleich der nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu vergleichenden Parameter ist ersichtlich, 
dass sich die Parameter der Neuplanung des BV den Parametern der näheren angepasst ha-
ben. Lediglich bei der GRZII und bei der GFZ ergeben sich noch höhere Zahlen wie in der Um-
gebung. Mit 13 % bei der GRZII und 15 % bei der GFZ liegen die Abweichungen in einem ver-
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tretbaren Rahmen. Bei der GFZ ist durchaus zu berücksichtigen, dass die Baunutzungsverord-
nung mit 1,2 fast das Doppelte der geplanten 0,68 zulassen würde. Die optisch wahrnehmbare 
Kubatur der beantragten baulichen Anlage übersteigt zwar den Bestand in der näheren Umge-
bung, fügt sich nun aber im Verhältnis zur Grundstücksgröße ein.  
 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse würden bei der Umsetzung des 
beantragten Gebäudes gewahrt bleiben. Eine zukünftige Beeinträchtigung des Ortsbildes durch 
das Vorhaben ist nicht erkennbar. 
 
Im letzten Teil verlangt der 1 Satz von Absatz 1 § 34 BauGB zur Erlangung einer baurechtlichen 
Genehmigung, dass die Erschließung gesichert ist. Dabei sind die drei Haupterschließungen zu 
betrachten. Dies sind eine gesicherte Zufahrt und dass die Wasserversorgung sowie die Ab-
wasserbeseitigung gesichert sind. Die Zufahrt ist über die Erschließungsstraße „Am Privatweg“, 
welche an dem Grundstück vorbeiführt, gegeben. Die Breite der Straße (ca. 4,5 m) ist im Hin-
blick auf die beantragte Nutzung jedoch kritisch zu sehen. Die Wasserversorgung ist ebenfalls 
über den Zweckverband zur Wasserversorgung der Schwarzachgruppe gesichert. Die Abwas-
serbeseitigung ist grundsätzlich über die Kanalisation im Mischgebiet gewährleistet. Wegen der 
beantragten Versiegelung des Grundstücks wäre ein gesonderter Nachweis über die Beseiti-
gung bzw. Rückhaltung des Oberflächenwassers zu führen. 
 
Die Beseitigung des Oberflächenwassers ist in der Neuauflage des Antrages enthalten. Die 
Berechnungsgrundlagen wären noch nachzureichen. 
 
Für die Verbesserung der Stellplatzsituation sind nun für jede Wohnung des BV ein Stellplatz 
vorgesehen. Dies überschreitet die Vorgaben der gültigen Garagen- und Stellplatzsatzung des 
Marktes Schwanstetten, erscheint aber im Bezug auf die Größe der Wohnungen im Schnitt als 
gerechtfertigt und wären abweichend von der Satzung zu fordern gewesen. 
 
Die Wohnungen müssen dann aber auf Dauer für die Benutzung durch Senioren bestimmt sein; 
dies muss in ihrer Ausstattung zum Ausdruck kommen und gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert sein. Eine entsprechende dingliche Sicherung ist daher 
bis zur Nutzungsaufnahme vorzulegen. Als Mindestalter der Bewohner sollten 60 Lebensjahre 
bestimmt werden. 
 
Von Seiten des Antragstellers wird diesbezüglich beantragt, dass das Mindestalter bei 55 Jah-
ren liegt. Darüber hinaus sollen auch körperlich eingeschränkte Personen die Wohnungen nut-
zen dürfen. Für alle soll gelten, dass deren Lebenspartner als Nutzende aufgenommen werden 
sollen, auch wenn diese keine körperlichen Einschränkungen haben oder jünger sind. 
 
Bezüglich des Mindestalters konnte noch in Erfahrung gebracht werden, dass eine Nachbar-
kommune dieses auf 58 Jahre festgesetzt hat 
 
Abschließend ist festzustellen, dass für das beantragte Vorhaben baurechtlich das gemeindli-
che Einvernehmen vorstellbar ist. 
 
Vorab berichtet der VS, dass eine Petition von den umliegenden Nachbarn zu diesem Bauan-
trag eingereicht und an die Marktgemeinderatsmitglieder weitergeleitet wurde. Diese wird zu-
sammen mit der Stellungnahme der Gemeinde beim Landratsamt Roth eingereicht. 
 
Nach Auffassung des VS ist das Bauvorhaben von der Gefühlslage ein Grenzfall. Aber in der 
Summe haben die sachlich zu bewertenden Kriterien ganz knapp den Ausschlag für eine positi-
ve Beurteilung durch die Bauverwaltung ergeben. 
 
Der VS stellt mögliche Szenarien vor. Sollte der Bauantrag keine Zustimmung von Seiten des 
Gremiums finden, wird der Antrag auf Wunsch des Antragstellers an das Landratsamt Roth wei-
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tergeleitet. Dort wird der Bauantrag geprüft. Sollte das Landratsamt Roth bei der Prüfung zur 
selben Meinung kommen, steht dem Antragsteller als Rechtsbehelf die Möglichkeit der Klage 
gegenüber dem Freistaat Bayern offen. Stellt das Landratsamt Roth jedoch im Rahmen der 
Prüfung fest, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist, wird das Gremium erneut über das 
gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden haben. 
 
MGR Rupprecht erklärt, dass man in der SPD-Fraktion hin und her gerissen war. Auf der einen 
Seite möchte bzw. bräuchte man seniorengerechte Wohnungen im Ort. Auf der anderen Seite 
müsste man jedoch auch abwägen, wo es die Lage des Vorhabens zu beachten gilt. Aus Sicht 
der Fraktion ist das Vorhaben an dieser Stelle zu monströs. Aus Erfahrungen eines Feuer-
wehrmanns ist die Lage eines solchen Objekts nicht optimal. Baurechtlich wird das Vorhaben 
wahrscheinlich, wie von der Verwaltung beurteilt, unbedenklich sein, dennoch hat sich die Frak-
tion für eine Ablehnung entschieden. 
 
MGR Hönig und MGR Engelhardt sind innerhalb ihrer Fraktionen zum gleichen Ergebnis ge-
kommen und schließen sich den Aussagen des MGR Rupprecht vollumfänglich an. 
 
Nachdem keine weiteren Wortbeiträge von Seiten des Ausschusses geäußert werden, lässt der 
VS über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
1. Der Bau- und Umweltausschuss erteilt für das beantragte Vorhaben das gemeindliche 

Einvernehmen mit der Maßgabe, dass der rechnerische Nachweis für eine ordnungs-
gemäße Oberflächenentwässerung erbracht wird. 
 

Abgelehnt Ja 1  Nein 9   
 
Fürstimme: VS Pfann 

 
 

2. Der Bau- und Umweltausschuss verlangt bezüglich der Anerkennung der Stellplatz-
anzahl eine dingliche Sicherung zur Wohnungsnutzung. Die Wohnungen müssen auf 
Dauer für die Benutzung durch Senioren bestimmt sein. Dies muss in ihrer Ausstat-
tung zum Ausdruck kommen und gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbe-
hörde rechtlich gesichert werden. Eine entsprechende dingliche Sicherung ist daher 
bis zur Nutzungsaufnahme vorzulegen. Als Mindestalter der Bewohner sollten 60 Le-
bensjahre bestimmt werden. Mit entsprechender Anerkennung sollen auch körperlich 
eingeschränkte Personen die Wohnungen nutzen dürfen. 

 
Abgelehnt Ja 1  Nein 9   
 
Fürstimme: VS Pfann 
 
 

TOP  3 
Antrag der Fraktionen Büdnis 90/Die Grünen und SPD zur Satzung über 
Werbeanlagen für den Bereich des Marktes Schwanstetten 

 
Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD stellten einen Antrag zur Satzung über Wer-
beanlagen für den Bereich des Marktes Schwanstetten. Dieser liegt der Vorlage bei. 
 
Folgende Punkte werden dort beantragt: 
 
1. Der Markt Schwanstetten stellt an der Ringstraßeneinfahrt (kommend von der Hauptstraße 

RH 1) einen geeigneten Rahmen für Werbetafeln auf. 
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2. Erteilt eine Erlaubnis zur Montage von Werbeschildern bis auf Widerruf oder eben unbefris-

tet. 
 
3. Ein weiteres Schild wird an der Kreuzung Ringstraße / Karl-Burkert-Straße installiert. 
 
Beurteilung der Verwaltung: 
 
In § 1 der Satzung über Werbeanlagen für den Bereich des Marktes Schwanstetten (Werbean-
lagensatzung - WaS) ist der Geltungsbereich geregelt. Daher gilt die Satzung für Werbeanlagen 
in den Ortsteilen, im Bereich von Hauptstraßen und Haupterschließungsstraßen, sowie beson-
derer Plätze gemäß Auflistung in der Anlage der Satzung. Zu den genannten Straßen in der 
Anlage zählen auch deren Einmündungsbereiche aller anderen darauf stoßenden Straßen und 
Wege bis zu einer Tiefe von 50 m. 
 
Zu 1.: Der beantragte Standort zur Errichtung einer Werbetafel liegt im Geltungsbereich der 
 Werbeanlagensatzung des Marktes Schwanstetten. Nach § 2 WaS sind Hinweisschilder 
 im Innenbereich nur in Form von Sammelhinweisanlagen zulässig. Die Standorte und 
die  
 Gestaltung werden vom Markt Schwanstetten bestimmt. 
 

Die Satzung steht dem Antrag in diesem Punkt nicht entgegen. In diesem Bereich könn-
te ähnlich wie an der Abzweigung Brunnenstraße eine Sammelhinweisanlage errichtet 
werden. Die Sammelhinweisanlage soll an der Ringstraßeneinfahrt installiert werden, 
wonach die Anlage auf dem Grundstück des Landkreises Roth liegt. Vorabklärungen mit 
der Tiefbauverwaltung des Landratsamtes Roth haben ergeben, dass dem Vorhaben 
zugestimmt werden kann. Daraufhin wurde der Verwaltung ein Gestattungsvertrag des 
Landratsamtes Roth vorgelegt, welcher der Vorlage nichtöffentlich beiliegt. Für die Auf-
stellung einer Sammelhinweisanlage ist ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich. 

 
Zu 2.: Die Zielsetzung dieses Antragsteiles erschließt sich der Verwaltung nicht. Sollte unter 

Punkt 1. die Aufstellung einer weiteren Werbeanlage an der Ringstraße beschlossen 
werden, so wird dies zwangsläufig dazu führen, dass dort auch interessierte Gewerbe-
treibende eine Werbeschild anbringen können. Nach Auffassung der Verwaltung bedarf 
es daher hier keiner speziellen Beschlussfassung. 
 

Zu 3.: Die Kreuzung Ringstraße / Karl-Burkert-Straße liegt nicht im Geltungsbereich der Wer-
beanlagensatzung, sodass sich die Errichtung einer Werbeanlage nach dem geltenden 
Baurecht richten würde. Die Errichtung einer Werbeanlage wie an der Hauptstraße wäre 
jedoch gar nicht möglich, da an dieser Stelle keine Aufstellfläche im Besitz der Kommu-
ne vorhanden ist. Eine Montage am Gehweg ist aus verkehrssicherheitsrechtlichen 
Gründen nicht möglich. 

 
 Sollte alternativ die Aufstellung von einzelnen Hinweisschildern angedacht werden (ent-

sprechend z.B. dem Hinweisschild zur Tierarztpraxis), wären wir nicht mehr im Bereich 
„Werbeanlage“. Dann wäre dies nach straßenverkehrsrechtlichen Gesichtspunkten zu 
bewerten. Hier wäre ein Hinweis möglich, wenn es sich um ein „für den überörtlichen 
Verkehr besonders bedeutsames Ziel“ handeln würde. Dies wäre bei einem Gewerbebe-
trieb nicht gegeben. 

 
 Auch möchten wir im innerörtlichen Bereich nochmals ausdrücklich auf die Bezugsfall-

wirkung für andere Gewerbebetriebe hinweisen und raten daher von der Aufstellung ei-
nes Hinweises an der Einmündung Ringstraße / Karl-Burkert-Straße dringend ab. 
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MGR Seidler steht dem Antrag kritisch entgegen, da es sich höchstwahrscheinlich um eine spe-
zielle Regelung für den Dorfladen handelt. Die Aufstellung einer weiteren Sammelhinweisanla-
ge an dieser Stelle ist sinnlos, da die Ortsansässigen den Standort des Dorfladens kennen. Er 
kann sich nicht vorstellen, dass der Dorfladen von überörtlichen Kunden profitiert. Daher kann 
die CSU-Fraktion dem Antrag aus rein sachlichen Gründen nicht folgen. 
 
Der VS erklärt, dass es sich hierbei nicht um eine spezielle Regelung für den Dorfladen handelt, 
sondern auch andere Betriebe ihre Werbung auf der Sammelhinweisanlage anbringen können. 
Der Markt Schwanstetten hat durch seine Satzung die Möglichkeit an den Hauptstraßen, wo es 
sinnvoll erscheint, Sammelhinweisanlagen aufzustellen. Außerhalb des Geltungsbereichs die-
ser Satzung können beispielsweise sogar Werbehinweisschilder auf einem Privatgrundstück 
errichtet werden. 
 
MGR Engelhardt bringt ebenfalls vor, dass es sich keinesfalls um eine spezielle Regelung für 
den Dorfladen handelt. Der Antrag sieht vor, dass auf verwinkelte Standorte von Kleinunter-
nehmern hingewiesen wird. Des Weiteren stellt er klar, dass auch der Dorfladen überregionale 
Kundschaft besitzt. Er hält diesen Antrag für wichtig und zielführend. 
 
MGR Seidler widerspricht MGR Engelhardt, da die Begründung des Antrags nur auf den Dorfla-
den abstellt. Dies wird durch den dritten Punkt des Antrags bekräftigt, wo ein Schild an der Ecke 
Ringstraße/Karl-Burkert-Straße angebracht werden soll. Im Hinblick auf weitere Kleinunterneh-
mer, müsste man an jeder Abzweigung der Hauptstraßen eine Sammelhinweisanlage errichten. 
Durch einen positiven Beschluss ist ein Schilderwald zu befürchten. 
 
Der VS bringt entgegen, dass durch einen Beschluss kein Schilderwald befürchtet wird, da die 
Errichtung von diesen Anlagen hinsichtlich ihrer Standorte auch technisch überprüft werden. Er 
ist der Meinung, dass man Kleinunternehmer, wie es auch der Dorfladen ist, unterstützen sollte. 
 
MGR Krebs führt an, dass in der Begründung des Antrags auch die Fahrschule sowie der Tier-
arzt genannt ist und daher keine spezielle Regelung für den Dorfladen erklären soll. Sollte eine 
Hinweisanlage auch an andere Stelle notwendig sein, könnte dies geprüft werden. 
 
Der VS erklärt abschließend, dass man das Hinweisschild so gestalten würde, wie in der Brun-
nenstraße um einen bunten Schilderwald vorzubeugen. 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt: 
 
1. Der Markt Schwanstetten stellt an der Ringstraßeneinfahrt (kommend von der Haupt-

straße RH 1) einen geeigneten Rahmen für Werbetafeln auf. 
 
Beschlossen Ja 6  Nein 4   
 
Gegenstimmen: MGR Hönig, MGR Seidler, MGR Oberfichtner und MGR Gürtler 
 
 
2. Erteilt eine Erlaubnis zur Montage von Werbeschildern bis auf Widerruf oder eben 

unbefristet. 
 
Zurückgenommen 
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3. Ein weiteres Schild wird an der Kreuzung Ringstraße / Karl-Burkert-Straße installiert. 
 
Abgelehnt Ja 0  Nein 10 
 
 

TOP  4 Berichte der Verwaltung 

 
Im Dezember 2020 sind zwei Bauanträge des Zweckverbands zur Wasserversorgung Schwarz-
achgruppe beim Markt Schwanstetten eingegangen. Der Brunnen 1 Schwand (Fl.Nr. 552, Ge-
markung Schwand, Rother Str. 24) soll mit einem Fertigteil eingehaust werden. Das bestehende 
Gebäude wird dafür abgetragen. Der Brunnen 3 Schwand (Fl.Nr. 733, Gemarkung Schwand, Im 
harten Zagel) wurde bereits mit einem solchen Fertigteil eingehaust. Nachträglich wurde jedoch 
festgestellt, dass hierfür ein Antrag auf Baugenehmigung notwendig sei. Die Zulässigkeit der 
beiden privilegierten Vorhaben richten sich nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. Die Anträge wurden 
als Geschäft der laufenden Verwaltung an das Landratsamt Roth weitergeleitet. 
 
 

TOP  5 Anfragen der Ausschussmitglieder 

 
MGR Engelhardt berichtet, dass das Bodenleitsystem vor dem Haupteingang der Grundschule 
kaputt ist. Kann dieses wieder hergestellt werden? 
 
Der VS bedankt sich für den Hinweis und erklärt, dass dies bereits an die Firma Biedenbacher 
weitergegeben wurde und nach deren Winterpause und passender Witterung wieder hergestellt 
wird. Das Bodenleitsystem wurde im Zuge der Schulsanierung aufgebracht. Hinterher konnte 
man jedoch feststellen, dass diese Methode sich nicht bewehrt hat. Das neue Bodenleitsystem 
soll daher eingelassen und mit Betonsteinen hergestellt werden. 
 
 
 
Mit Dank für die konstruktive Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Robert Pfann um 19:32 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. 
 
 
 
 
 
 

Robert Pfann    Mario Knorr 
Erster Bürgermeister    Schriftführer 
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